
Landkreis Emsland Eing.-Datum:

Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Postfach 15 62

49705 Meppen

Beginn der Betreuung: 01. 

Hiermit beantrage/n ich/wir die Übernahme des Elternbeitrages der Kindertagespflege für:

Angaben zum betreuenden Kind:

Name

Vorname

Geb.-Datum

Anschrift

Angaben über die Eltern des Kindes:

Elternteil I Elternteil II

Name, Vorname Name, Vorname

Geb.-Datum: Geb.-Datum:

Anschrift: Anschrift:

Telefon-Nr.: Telefon-Nr.:

Weitere Kinder und sonstige Angehörige im Haushalt:

Name Vorname Geb.-Datum

Antrag gem. § 90 Abs. 4 SGV VIII (Sozialgesetzbuch Achtes Buch) auf Übernahme des 

Elternbeitrages der Kindertagespflege (gem. §§ 22-24 SGB VIII)
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__________________________ _____________________________________

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten

1. Einkommensunterlagen:

□ 

□ Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit

□ 

□ Unterhaltsleistungen aufgrund eines Unterhaltsurteils/-vergleichs

□ Unterhaltsvorschuss

□ Bescheid über Kindergeldzahlung

□ Bescheid über Kinderzuschlag

□ Bescheid über Wohngeldzahlung

□ Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

□ Einkommenssteuerbescheid des letzten Kalenderjahres

2. Belastungsunterlagen:

□ Mietvertrag und Nebenkosten

□ monatliche Zinsbelastungen bei Eigentum und weitere Kosten für Wohneigentum

□ Unterhaltszahlungen an frühere Ehegatten und/oder unterhaltsberechtigte Angehörige

□ Werbungskosten

□ außergewöhnliche Belastungen

Ich/Wir versichere/versichern, dass die vorstehenden Angaben vollständig und wahr sind. Es ist 

mir/uns bekannt, dass ich/wir wegen unvollständiger oder unwahrer Angaben strafrechtlich 

verfolgt werden kann/können und zu Unrecht erhaltene Leistungen erstatten muss/müssen.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir wesentliche Änderungen in den Einkommens- und 

Familienverhältnissen dem Landkreis Emsland, Fachbereich Bildung, Kultur und Sport 

unverzüglich mitzuteilen habe.

Bei Bezug von Leistungen nach dem Gesetz über die Grundsicherung für Arbeitssuchende - Sozialgesetzbuch 

Zweites Buch (SGB II, SGB XII oder AsylbLG)

Steuerfreie Einnahmen, z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Ausbildungsbeihilfe, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, 

Rente etc.

FOLGENDE  NACHWEISE  SIND  DEM  ANTRAG  UNBEDINGT  BEIZUFÜGEN
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